
SächsCoronaSchVO Aktuelle Regelungen in Sachsen ab 28. Juli 2021 bis 25. August 2021 
 

Regelung Testpflicht Kontakterfassung Sonstiges 
Kontaktbeschränkungen 
§ 4 

   private Zusammenkünfte sind nur gestattet 
den Angehörigen eines Hausstands, in Be-
gleitung der Partnerin oder des Partners und 
von Personen, für die ein Sorge- oder Um-
gangsrecht besteht mit einer weiteren Person 
 
Inzidenz unter 100 -  2 Hausstände 
in geschlossenen Räumen max. 5 Personen, 
im Außenbereich max. 10 Personen 
 
Inzidenz unter 50 - 10 Personen (unabhängig 
von der Anzahl der Hausstände) 
 
Inzidenz unter 35 -  Familien-, Vereins- und 
Firmenfeiern in Gastronomiebetrieben, in ei-
genen oder von Dritten überlassenen vonei-
nander abgetrennten Räumlichkeiten und 
Freiflächen mit bis zu 50 Personen zulässig 
 
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjah-
res bleiben unberücksichtigt 
 
geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Personenzahl 
unberücksichtigt 

Verkaufsflächen 
§ 6 Absatz 2 

  Ladengeschäfte und Märkte mit Kundenver-
kehr für Handelsangebote: bis zu 800 m2: 1 
Kunde je 20 m2 
 
Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie 
Läden ab 800 m2: bis 800 m2: 1 Kunde je 20 
m2; 800 m2 übersteigende Verkaufsfläche: 1 
Kunde je 40 m2 
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bei Einkaufszentren sind jeweilige Gesamt-
verkaufsfläche anzusetzen 
 
Inzidenz unter 100: 
Ladengeschäfte und Märkte mit Kundenver-
kehr für Handelsangebote: bis zu 800 m²: 1 
Kunde je 10 m² 
 
Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie 
Läden ab 800 m²: bis 800 m²: 1 Kunde je 10 
m²; 800 m² übersteigende Verkaufsfläche: 1 
Kunde je 20 m² 
 
Inzidenz unter 35: Verkaufsflächenbeschrän-
kung aus § 6 Absatz 2 entfällt 

Großveranstaltungen 
§ 7 
Mehr als 1.000 Besucher, 
unabhängig von Veranstal-
tungsort und Veranstal-
tungsart (ausgenommen Ta-
gungen, Kongresse, Mes-
sen, Versammlungen)  

Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig  
 
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht, max. 5.000 Besuche-
rinnen und Besucher 
 
Inzidenz unter 35: mit Test-
pflicht, max. 25.000 Besuche-
rinnen und Besucher 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig  
 
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung vorzugsweise durch per-
sonalisierte Tickets 
 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung vorzugsweise durch per-
sonalisierte Tickets 

Öffnung der jeweiligen Einrichtung oder Akti-
vität muss erlaubt sein 
 
mit genehmigtem Hygienekonzept (Begren-
zungen zum Ausschank und Konsum von al-
koholhaltigen Getränken sowie ein Zutrittsver-
bot für erkennbar alkoholisierte Personen) 
 
abseits des eigenen Platzes - medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz (Ausnahme: bei Inzi-
denz unter 10 bei Großveranstaltungen bis 
5.000 Besucherinnen und Besucher - kein 
Mund-Nasen-Schutz) 
 
die zulässige Zahl der Besucherinnen und Be-
sucher höchstens 50 Prozent der zulässigen 
Kapazität des Veranstaltungsortes  
 
bei Großveranstaltungen werden auch Gene-
sene und Geimpfte bei der Ermittlung der Zahl 
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der Besucherinnen und Besucher berücksich-
tigt 
 
Ausnahmen für die Höchstgrenzen für Besu-
cherinnen und Besucher bei landestypischen 
Veranstaltungen möglich 

Ladengeschäfte und Märkte 
§ 10 

Grundversorgung, Baumärkte 
– keine Testpflicht 
Inzidenz unter 150: mit Test-
pflicht (click & meet) 
Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Grundversorgung, Baumärkte – 
keine Kontakterfassung 
Inzidenz unter 150: mit Kontaktda-
tenerfassung (click & meet) 
Inzidenz unter 100: keine Kontak-
terfassung  
Inzidenz unter 50: keine Kontak-
terfassung 
ab Inzidenz unter 35: keine Kon-
takterfassung 

Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann   

Körpernahe Dienstleistun-
gen 
§ 11 

Keine Testpflicht, wenn 
Dienstleistung medizinisch 
notwendig 
Inzidenz unter: 100 mit Test-
pflicht  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

mit Mund-Nasen-Schutz auch bei Inzidenz 
unter 10 

Außengastronomie 
§ 12 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 

Inzidenz unter 100:  mit Test-
pflicht bei mehreren Haus-
ständen an einem Tisch 
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht bei mehreren Haus-
ständen an einem Tisch 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
ab Inzidenz unter 35: keine Kon-
takterfassung  

geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Anzahl der 
Hausstände unberücksichtigt  
 
kein Mund-Nasen-Schutz, außer Mindestab-
stand nicht eingehalten wird 
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Innengastronomie 
§ 12 Absatz 3 

Kantinen und Mensen: keine 
Testpflicht  
Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig 
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht bei mehreren Haus-
ständen an einem Tisch 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht  
 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig 
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Anzahl der 
Hausstände unberücksichtigt 
 
mit Mund-Nasen-Schutz außer am Tisch 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Beherbergung 
§ 13 Absatz 1 
Ausgenommen: Camping- 
und Caravaningplätzen so-
wie die Vermietung von Fe-
rienwohnungen nach 
§ 13 Absatz 2 Satz 4 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht zu Beginn des Aufent-
halts 
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht zu Beginn des Aufent-
halts 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Ab Inzidenz unter 10: keine Kon-
takterfassung 

mit Mund-Nasen-Schutz 
 
Inzidenz ab 10: kein Mund-Nasen-Schutz  
 
Camping- und Caravaningplätzen sowie die 
Vermietung von Ferienwohnungen - keine 
Testpflicht und keine Kontakterfassung, mit 
Mund-Nasen-Schutz, wenn der Mindestab-
stand nicht eingehalten wird 
 

Tagungen, Kongresse, Mes-
sen 
Innenbereich 
§ 14 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 
Inzidenz unter 35: keine Test-
pflicht, wenn ein genehmigtes 
Hygienekonzept vorliegt 
Inzidenz unter 10: keine Test-
pflicht 
 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

mit (genehmigtem) Hygienekonzept 
 
Regelungen zu Großveranstaltungen finden 
keine Anwendung (§ 7) 
 
mit Mund-Nasen-Schutz 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Tagungen, Kongresse, Mes-
sen 
Außenbereich 
§ 14 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 

Regelungen zu Großveranstaltungen finden 
keine Anwendung (§ 7) 
 
mit Mund-Nasen-Schutz, wenn der Mindest-
abstand nicht eingehalten werden kann 
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ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 
 

Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Öffentliche Festivitäten 
§ 15 

keine das Hygienekonzept soll die drin-
gende Empfehlung für eine Kon-
takterfassung enthalten 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig  
Inzidenz unter 50: nicht zulässig 
Inzidenz unter 35: auf öffentlichen Plätzen 
und Anlagen mit Hygienekonzept zulässig 
 
Inzidenz unter 35: mit Mund-Nasen-Schutz, 
wenn Mindestabstand nicht eingehalten wer-
den kann 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
 
Bei über 1.000 Personen gleichzeitig im Pub-
likum gelten Regelungen zu den Großveran-
staltungen (§ 7) 

Beerdigungen und Hochzei-
ten 
§ 16 

Inzidenz unter 100: max. 30 
Personen, ab 10 Personen 
mit Testpflicht 
Inzidenz unter 50: max. 30 
Personen, ab 10 Personen 
mit Testpflicht 
Inzidenz unter 35: max. 50 
Personen, keine Testpflicht 
Inzidenz unter 10: keine Be-
schränkung der Personenan-
zahl, keine Testpflicht 

keine geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Anzahl der Teil-
nehmer unberücksichtigt  
 
mit Mund-Nasen-Schutz 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Versammlungen 
§ 17 

keine keine Regelungen zu Großveranstaltungen finden 
keine Anwendung (§ 7) 
 
mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz 
 
ab Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-
Schutz 
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Inzidenz über 50: ortsfest und max. 1.000 
Teilnehmer  
Inzidenz über 200 ortsfest und max. 200 Teil-
nehmer  
Inzidenz über 300 ortsfest und max. 10 Teil-
nehmer 
Genesene und Geimpfte werden bei der Er-
mittlung der Zahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer berücksichtigt 

Museen, Bibliotheken, Gale-
rien, Ausstellungen, Ge-
denkstätten, Kinos, Thea-
tern, Bühnen, Opernhäu-
sern, Konzerthäusern, 
Konzertveranstaltungsorten, 
Musiktheatern und ähnli-
chen Einrichtungen für Pub-
likum sowie Kulturveranstal-
tungen im Außenbereich 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 
Inzidenz unter 35: keine Test-
pflicht, wenn Mindestabstand 
eingehalten wird 
Inzidenz unter 10: keine Test-
pflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

Bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
 
auch Genesene und Geimpfte werden bei der 
Ermittlung der Zahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer berücksichtigt 
 
Mund-Nasen-Schutz im Hygienekonzept fest-
zulegen  
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
 

Autokinos, die Medienaus-
leihe in Bibliotheken, Fach-
bibliotheken, Bibliotheken 
an Hochschulen, der Säch-
sischen Landes- und Univer-
sitätsbibliothek und der 
Deutschen Nationalbiblio-
thek sowie öffentliche Ar-
chive 

keine  
 

keine  
  

Bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
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§ 18 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 bis 3  
Sport im Rahmen von 
Dienstsport, sportwissen-
schaftlichen Studiengängen, 
der vertieften sportlichen 
Ausbildung sowie für Leis-
tungssportlerinnen und -
sportler der 
Bundes- und Landeskader, 
lizenzierte Profisportlerin-
nen und -sportler und Be-
rufssportlerinnen 
und -sportler sowie der kon-
taktfreie Sport allein oder zu 
zweit oder mit den Angehö-
rigen des  
eigenen Haustandes 
§ 19 Absatz 2 

Testpflicht für Anleitungsper-
sonen 

keine  Öffnung von Fitnessstudios und sonstigen An-
lagen und Einrichtungen des Sportbetriebs für 
medizinisch notwendige Behandlungen zuläs-
sig  
 
mit Mund-Nasen-Schutz außer für Personen, 
die sich sportlich betätigen 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
 
 

Kontaktfreier Sport und Kon-
taktsport für Gruppen von 
bis zu 30 Minderjährigen im 
Außenbereich und auf Au-
ßensportanlagen 
§ 19 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 

keine  keine  ab Inzidenz unter 35 gelten keine Personen-
begrenzungen mehr 
 
geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Anzahl der Teil-
nehmer unberücksichtigt 
 
mit Mund-Nasen-Schutz außer für Personen, 
die sich sportlich betätigen 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Kontaktfreier Sport auf Au-
ßensportanlagen 
§ 19 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 

Inzidenz unter 100: keine 
Testpflicht, max. 30 Personen 
Inzidenz unter 50: keine Test-
pflicht, max. 30 Personen 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 

ab Inzidenz unter 35 gelten keine Personen-
begrenzungen mehr 
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ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Anzahl der Teil-
nehmer unberücksichtigt 
 
mit Mund-Nasen-Schutz außer für Personen, 
die sich sportlich betätigen 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Kontaktfreier Sport auf In-
nensportanlagen 
§ 19 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 3 
 

 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht, max. 30 Personen In-
zidenz unter 50: mit Test-
pflicht, max. 30 Personen 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 
  

ab Inzidenz unter 35 gelten keine Personen-
begrenzungen mehr 
 
geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Anzahl der Teil-
nehmer unberücksichtigt 
 
mit Mund-Nasen-Schutz außer für Personen, 
die sich sportlich betätigen 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Kontaktsport auf Außen-
sportanlagen 
§ 19 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 4 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht, max. 30 Personen  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht, max. 30 Personen 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

ab Inzidenz unter 35 gelten keine Personen-
begrenzungen mehr 
 
geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Anzahl der Teil-
nehmer unberücksichtigt 
 
mit Mund-Nasen-Schutz außer für Personen, 
die sich sportlich betätigen 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Kontaktsport auf Innensport-
anlagen 
§ 19 Absatz 4 

Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig 
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht, max. 30 Personen 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig 
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 

ab Inzidenz unter 35 gelten keine Personen-
begrenzungen mehr 
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ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

 

geimpfte Personen oder genesene Personen 
bleiben bei der Ermittlung der Anzahl der Teil-
nehmer unberücksichtigt 
 
mit Mund-Nasen-Schutz außer für Personen, 
die sich sportlich betätigen 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Sport mit Publikum 
§ 19a  

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht für das Publikum  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht für das Publikum 
Inzidenz unter 35: mit Test-
pflicht für das Publikum, wenn 
Mindestabstand unterschrit-
ten werden soll 
Inzidenz unter 10: keine Test-
pflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
 
mit Mund-Nasen-Schutz, außer im Außenbe-
reich, wenn Mindestabstand eingehalten wird 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Freibäder 
§ 20 Absatz 2 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht 
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht, keine Testpflicht für 
Minderjährige 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

mit Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Bade-
bereichs 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
 

Hallenbäder, Kurbäder, 
Spaßbäder, Hotelschwimm-
bäder, Wellnesszentren, 
Thermen, Saunen 
§ 20 Absatz 1 und 4 

Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig 
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

 

in Rehabilitationseinrichtungen, Prüfung, Aus-
bildung, berufliche Sportausübung, Vereins-
sport etc. inzidenzunabhängig zulässig 
 
mit Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Bade-
bereichs und der Saunen 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
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Dampfbäder, Dampfsaunen,  
§ 20 Absatz 5 

Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig  
Inzidenz unter 50: nicht zu-
lässig 
Inzidenz unter 35: mit Test-
pflicht 
Inzidenz unter 10: keine Test-
pflicht 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig 
Inzidenz unter 50: nicht zulässig 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

mit Mund-Nasen-Schutz außerhalb der Sau-
nen 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
 
  

Botanische und zoologische 
Gärten 
§ 21 

im Außenbereich keine Test-
pflicht  
 
Inzidenz unter 100: im Innen-
bereich mit Testpflicht  
Inzidenz unter 50: im Innen-
bereich mit Testpflicht 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 
 
 

im Außenbereich keine Kontakter-
fassung 
 
Inzidenz unter 100: im Innenbe-
reich mit Kontakterfassung  
Inzidenz unter 50: im Innenbereich  
mit Kontakterfassung 
ab Inzidenz unter 35: keine Kon-
takterfassung 

auch Genesene und Geimpfte werden bei der 
Ermittlung der Zahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer berücksichtigt 
 
mit Mund-Nasen-Schutz, außer im Außenbe-
reich, wenn Mindestabstand eingehalten wird 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Stadt-, Gäste- und Naturfüh-
rungen 
§ 21 

Inzidenz unter 100: im Außen-
reich mit Testpflicht  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht  
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 
 

Inzidenz unter 100: im Außenbe-
reich mit Kontakterfassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
ab Inzidenz unter 35: keine Kon-
takterfassung 

Inzidenz unter 100: Stadt-, Gäste- und Natur-
führungen im Außenbereich, max. 30 Perso-
nen 
 
Inzidenz unter 50: Stadt-, Gäste- und Natur-
führungen in Innenbereich max. 30 Personen, 
im Außenbereich max. 50 Personen 
 
Inzidenz unter 10: Keine Personenzahlbe-
schränkung, kein Mund-Nasen-Schutz 
 

Freizeit, Vergnügungsparks, 
Seilbahn im Ausflugsver-
kehr, Fluss- und Seenschiff-
fahrt im Ausflugsverkehr, 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 

bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
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touristischer Bahn- und Bus- 
verkehr, Flusskreuzfahrt 
§ 22 Absatz 2 Nummer 1 bis 
3 

Inzidenz unter 35: mit Test-
pflicht, wenn Mindestabstand 
unterschritten wird 
Inzidenz unter 10: keine Test-
pflicht 

Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

mit Mund-Nasen-Schutz, außer im Außenbe-
reich, wenn der Mindestabstand eingehalten 
werden kann 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Sonstige gewerbliche Frei-
zeitaktivitäten unter freiem 
Himmel  
§ 22 Absatz 2 Nummer 4 

keine  Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
kein Mund-Nasen-Schutz im Außenbereich, 
wenn der Mindestabstand eingehalten wer-
den kann 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Diskotheken, Clubs, Mu-
sikclubs 
§ 22 Absatz 1 Nummer 3 

Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig  
Inzidenz unter 50: nicht zuläs-
sig 
Inzidenz unter 35: mit Test-
pflicht 
Inzidenz unter 10: mit Test-
pflicht im Innenbereich 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig 
Inzidenz unter 50: nicht zulässig 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

mit genehmigtem Hygienekonzept 
 
bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Indoorspielplätze, Zirkusse, 
sonstige gewerbliche Frei-
zeitaktivitäten in geschlos-
senen Räumen 
§ 22 Absatz 1 Nummer 1, 2 
und 6 

Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 
Inzidenz unter 35: mit Test-
pflicht, wenn Mindestabstand 
unterschritten wird 
Inzidenz unter 10: keine Test-
pflicht 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig 
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

 

bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Spielhallen, Spielbanken, 
Wettannahmestellen 
§ 22 Absatz 1 Nummer 4 

Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig 
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht, keine Testpflicht, wenn 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig 
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 

bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
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Personen aus einem Haus-
stand an einem Spielautoma-
ten oder an einem Glücks-
spieltisch einer Spielhalle o-
der einer Spielbank spielen 
Inzidenz unter 35: mit Test-
pflicht, wenn Mindestabstand 
unterschritten wird 
Inzidenz unter 10: keine Test-
pflicht  

Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 
 
 
  

Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Prostitutionsstätten, Prosti-
tutionsveranstaltungen, 
Prostitutionsvermittlungen, 
Prostitutionsfahrzeuge 
§ 22 Absatz 1 Nummer 5 

Inzidenz unter 100: nicht zu-
lässig  
Inzidenz unter 50: nicht zuläs-
sig 
Inzidenz unter 35: mit Test-
pflicht 
Inzidenz unter 10: mit Test-
pflicht 

Inzidenz unter 100: nicht zulässig 
Inzidenz unter 50: nicht zulässig 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 
  

mit genehmigtem Hygienekonzept (Aus-
nahme: selbstständig tätige Prostituierte – 
Wegfall der Genehmigungspflicht) 
 
bei über 1.000 Personen im Publikum gelten 
Regelungen zu den Großveranstaltungen (§ 
7) 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Angebote der Kinder- Fami-
lien- und Jugenderholung 
§ 24 

tagesaktuell zu Beginn des 
Aufenthalts:  
Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht  
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Integrationskurse  
§ 25 

Inzidenz unter 165: Besuche-
rinnen, Besucher und Unter-
richtende zweimal wöchent-
lich 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht 

Kontakterfassung ist vorzusehen Inzidenz unter 165: Präsenzunterricht in Form 
von Wechselunterricht zulässig 
Inzidenz unter 100: Präsenzunterricht zuläs-
sig 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Hochschulen, Berufsakade-
mie Sachsen 

Testpflicht kann angeordnet 
werden 

Kontakterfassung kann angeord-
net werden 

Inzidenz unter 35: Ausnahmen von der Mas-
kenpflicht möglich 
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§ 26 Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 
Aus- und Fort- und Weiter-
bildungs- Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen sowie 
ähnliche Einrichtungen, 
Volkshochschulen 
§ 27 

Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht für Besucher und Un-
terrichtende 2x Woche 
Inzidenz unter 50: mit Test-
pflicht Besucher und Unter-
richtende 2x Woche 
ab Inzidenz unter 35: grds. 
keine Testpflicht, außer zu-
ständige Prüfungsbehörde 
ordnet Testpflicht an 

Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung  
Inzidenz unter 50: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
ab Inzidenz unter 10: keine Kon-
takterfassung 

Inzidenz unter 165: Präsenzunterricht in Form 
von Wechselunterricht zulässig 
Inzidenz unter 100: Präsenzunterricht zuläs-
sig 
 
Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

Kunst- Musik- und Tanz-
schulen 
§ 28 

Inzidenz unter 165: nicht zu-
lässig (Ausnahme: Einzelun-
terricht, mit Testpflicht) 
Inzidenz unter 100: mit Test-
pflicht 
ab Inzidenz unter 35: keine 
Testpflicht  
 

Inzidenz unter 165: nicht zulässig 
(Ausnahme: Einzelunterricht, mit 
Kontakterfassung) 
Inzidenz unter 100: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 35: mit Kontakter-
fassung 
Inzidenz unter 10: keine Kontak-
terfassung 

Inzidenz unter 10: kein Mund-Nasen-Schutz 

  


